
 

Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Neulewin 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeindevertretung Neulewin hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neulewin vom 30.03.2011: 
 
 
Beschluss Nr: GV Nlw/20110330/Ö11 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeine Neulewin beschließt gem.  
der §§ 65-67 der Kommunalverfassung des  
Landes Brandenburg die Haushaltssatzung mit anliegendem Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2011. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:         10                           davon anwesend:   7 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:    0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:     7              Dagegen:    0        Enthaltung:   0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Nlw/20110330/Ö12 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt die 1. Änderungssatzung vom 30.03.2011 zur 
Satzung der Gemeinde Neulewin über die Erhebung von Umlagen zur Deckung der Beiträge 
des Gewässer- und Deichverbandes „Oderbruch“ vom 29.04.2009. Die Satzung ist 
untrennbarer Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:            10                       davon anwesend:   7 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:   0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:     7               Dagegen:     0      Enthaltung:   0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Nlw/20110330/Ö13 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin beschließt, den Amtsdirektor des Amtes 
Barnim-Oderbruch zu ermächtigen, den Beitritt der Gemeinde Neulewin zur Gesellschaft für 



 

Interessenvertretung der kommunalen OSE-Aktionäre mbH zu erklären bzw. für den Beitritt 
notwendige Erklärungen, Bestätigungen, Genehmigungen usw. abzugeben.  
Der Amtsdirektor, Herr Karsten Birkholz, wird vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 
135 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf i.V.m. § 181 BGB für alle die Gesellschaft für 
Interessenvertretung der OSE-kommunale Aktionäre mbH betreffenden Rechtsgeschäfte, 
insbesondere der Vertretung der Amtsgemeinden in der Gesellschafterversammlung befreit. 
Das Weiteren wird hiermit dem Amt eine Vollmacht zum Empfang von Erklärungen der 
Gesellschaft für Interessenvertretung OSE-kommunaler Aktionäre mbH (insbesondere 
Ladungen zur Gesellschafterversammlung) erteilt. 
 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:            10                        davon anwesend:    7 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:     0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:     7              Dagegen:     0       Enthaltung:     0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Nlw/20110330/N19 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt den Beschluss Nr. 11/1999 vom 28. 04. 1999 
der Gemeindevertretung Neulietzegöricke aufzuheben.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:             10                      davon anwesend:    7 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:    0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:       7            Dagegen:       0    Enthaltung:     0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Nlw/20110330/N20 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt den Beschluss Nr. 25/2004 vom 28. 04. 2004 
(Sicherung Wegerecht Karlshof) aufzuheben.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:              10                      davon anwesend:     7 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:      0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:        7        Dagegen:       0        Enthaltung:      0 
 
 
 
 
 


